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Und nochmals:
Renten zu 100%
versteuern?

A/s Steuerberater /ur Verbands-

mit^Z/eder und Sem'oren (Pro
Senectute Grencbenj interessiert
m/ch dieses Thema sebr. Darum
babe icb in den letzten beiden

He/ten Ihre Antworten mit /n-
teresse gelesen. Aber aucb nacb
der zweiten Antwort bZeibt ein

wesentiicber PunZct unbZar: Wie
sind die .Renten nacb dem /abre
2001 zu versteuern?

Nacb Rüc/csprache mit der

Eidgenössischen SteuerverwaZ-

tung in Bern wird /öZgende Re-

geiunggeZten:
Z. Die Renten der 1. SäuZe wer-

den zu 1 00% besteuert.

2. Die Renten der 2. SäuZe wer-
den vom Bund und den Ran-
tonen unterscbiedZicb besteu-

ert. DieDetaiZs bann man der

Broschüre «Besteuerung von

VersicberungsZeistungen und

Banbprodubten» von Roger

///) Beobachter VerZag, ent-
nehmen (Rap/fe/ «Die Steuer-

Ziehe BebandZung der beru/Zi-
eben Vorsorge»),
WesentZich scheint mir,

dass Renten )ür Bezüger in
Rantonen mit einer Über-

gangsregeiung, die während
der Übergangszeit zu Zau/ën
begonnen haben und die Vor-

aussetzungen /ür eine reduzier-
te Besteuerung er/uZZen, Zebens-

ZängZich zu 60 bzw. 80% steu-
erbar bZeiben.

Vielen Dank für Ihren wert-
vollen Beitrag, der wesentlich
zur Klärung der recht kompli-
zierten Verhältnisse führen
dürfte.

Eine Rücksprache mit der

Eidgenössischen Steuerver-

waltung hat ergeben, dass für
die Direkte Bundessteuer Ihre
Interpretation richtig ist. Da-
nach gilt folgendes:

AHV: Seit 1995 werden
AHV-Renten beim Bund zu
100% besteuert.

Bei den Rantonen beste-
hen nach wie vor differen-
zierte Regelungen.

Begründung: Beiträge von
Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern waren seit jeher abzugs-
fähig.

Pensionskassen: Hier
gilt eine Übergangsregelung
für folgende Fälle:

• Vorsorgeleistungen, die vor
dem 1. Januar 1987 zu laufen
begannen oder ausbezahlt
wurden, oder
• Leistungen, die auf einem
Vorsorgeverhältnis beruhen,
das vor dem 31. Dezember
1986 bereits bestanden hat,
und die zwischen dem 1. Ja-

nuar 1987 und dem 31. De-
zember 2001 fällig werden.

Die Besteuerung beträgt in
diesen Fällen:
• 60%, wenn die Beiträge voll-
umfänglich vom Berechtig-
ten einbezahlt wurden;
• 80%, wenn die Leistungen
teilweise, aber mindestens zu
20% vom Berechtigten er-
bracht wurden;
• 100% in allen übrigen Fäl-

len.
Für die zwei genannten

Fälle gilt die Übergangsrege-

lung bis zum Erlöschen des

Rentenanspruchs, d.h. über
das Jahr 2001 hinaus.

Leistungen, die auf einem
Vorsorgeverhältnis beruhen,
das «ach dem 31. Dezember
1986 begründet wurde, un-
terstehen der 100%igen Be-

Steuerung unabhängig vom
Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns.

Leistungen, die nacb dem
31. Dezember 2001 fällig
werden, unterstehen eben-
falls einer 100%igen Besteue-

rung, unabhängig davon,
wann das Vorsorgeverhältnis
begonnen hat.

Begründung: Bis Ende
1986 wurden Pensionskas-

senbeiträge beim Bund be-
steuert.

Bei den Kantonen beste-
hen differenzierte Regelun-
gen.

Kantone, die die Pensions-

kassenbeiträge vor Inkrafttre-
ten des Bundesgesetzes über
die berufliche Vorsorge
(BVG) besteuert hatten, ken-
nen Übergangsbestimmun-
gen, die gleich oder ähnlich
sind wie beim Bund. Es sind
dies gemäss Ihrer Informa-
tion die Kantone AG, AI, AR,

BL, BS, GE, GL, GR, LU, NE,
NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI,
URund ZH.

Kantone, bei denen die Pen-

sionskassenbeiträge schon
vor Inkrafttreten des BVG
steuerfrei waren, kennen kei-
ne Übergangsregelung. Hier
gilt die 100%ige Besteuerung
der Pensionskassenrenten von
Anfang an. Es sind dies die
Kantone: BE, FR, JU, SH, VD,
VS und ZG.

Der Ratgeber...
steht o//en leser/rinen

und lesern der Ze/t/upe zur
Verfügung. Er 1st kosten/os,

wenn d/e frage von a//-

geme/nem /nferesse /st und
d/e Antwort /'n der Ze/t/upe
pub//z/ert w/rd. (Be/ Steuer-

prob/emen wenden S/'e s/'cb

am besten on d/'e Behörden

/bres Wohnortes.)

Anfragen senden an:
Ze/t/upe,
Ratgeber,
Postfach,
8027Zürich

Für Ihre wertvollen Präzi-

sierungen danke ich Ihnen
nochmals herzlich und hoffe,
dass damit (im Rahmen des

Möglichen) bei den Zeitlupe-
Lesern und -Leserinnen mehr
Klarheit geschaffen werden
konnte.

Dr. Bm/Z Gwa/ter

ELEKTROMOBIL

Ich interessiere mich für das Elektromobil.
Bitte senden Sie mir den Detailprospekt.

Name:

Leicht zu manövrieren,
einfach zu handhaben

• modernes Design
• ruhig fahren statt gehen -

auch beim Einkauf im Laden

• für ältere und gehbehinderte
Leute

• mit eingebautem Ladegerät

• max. Geschwindigkeit 7 km/h

• 1 Jahr Garantie

• Preis Fr. 6710.-
inkl. Mwst./Lieferung

Adresse:

PLZ/Ort: Telefon:

Rufen Sie uns an oder senden Sie den Coupon an:
Power Push AG, Hinterflueweg 6, 6064 Kerns, Telefon 041/660 96 66

ZEITLUPE 6/97 51
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